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Nr. 53 Neuteich, den 24. Dezember 1926

Bekanntmachungen des Landratsamteö 
und des KreisausschusseS

Nr. I. ------------------

waisenratssitzung in Neuteich.
ZU der 6111 15 ^611. 1927, 19 im

Zimmer Nr. 2 des Amtsgerichts Neuteich stcmfindenden walsenrats- 
sitzung werden sämtliche Gememdewaisenräte, waisenpfiegennnen und 
Geipttche geladen.

Besondere Einladungen ergeben nicht.
Neuteich, den h. Dezember 1926.

Das Amtsgericht
Die Herren Ortsvorsteher des Amtsgerichtsbezirks Neuteich 

werdeit um weitere Bekanntgabe ersucht. Im Interesse der 
Wagenpflege empfehle ich zahlreiche Teilnahme.

Tiegenhof, den Dezember 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses
Nr. 2. ------------------
Beachtung der Vorschriften über den Fuhr- 

verkehr auf öffentlichen wegen.
In letzter Zeit sind mehrfache Uebe^tretungen der für den Fuhr- 

verkchr auf öffentlichen wegen geltenden Best mmungen vorgekom
men. Ich nehme daher Veranlassung, erneut auf die Wegepolizei
verordnung für den Regierungsbezirk Danzig vom 22. 1909 hin-
zuweise", deren Bestimmungen für den hiesigen Areis noch voll in 
Geltung sind. Die fragliche poltzeiverordnung ist im Areisblatt von 
1925 Nr. 19 unter Ziffer 16 abgeöruckt. Insbesondere weise ich 
aus 8 6 der Verordnung hin, wonach auf öffentlichen Wegen mit 
keinem Fühl werk gefahren werden darf, an dessen Radfelgen die 
Aöpfe der R^dnägel, Stifte oder Schrauben nicht eingelassen sind, 
oder der Beschlag so ausgeführr ist, daß er keilte gerade Oberfläche 
bildet.

Die Ortspolizeibehörden und Landjäger des Areises ersuche ich, 
die Befolgung der Bestimmungen zu überwachen, sowie Uebertre- 
tuugen zur Anzeige zu bringen.

Tiegenhof, den 16. Dezember 192s.
Der Landrat

und Vorsitzende des Kreisausschusses.
Nr. 3. ------------------

Bekanntmachung.
Den Besitzern von Baumpfllanzungen, in deren Nabe Telegra

phen- und Fec»'sprechanlagen der Freien Stadt Danzig verlauftn, wi d 
anhenngestellt, Sie zur Sicherung des Telegraphen- und Fernsprech- 
betriebes erforderlichen Ausästungen bis zum f5. April 1927 unter 
Berücksichtigung de^ Nachwuchses in solchem Umfange auszufnhreu, 
daß die Zweige noch im Herbst nach allen Richtungen mindestens 
60 cm von den Leitungen entfernt sind 4 des Telegraphen-Wege- 
gesetzes vom 18. Dezember 1899 und Punkt 1 der zugehörigen Aus- 
sührungsbküimmungeu). Ausästungen, die innerhalb dieser Frist nicht 
oder nicht genügend ausgesühlt sind, werden von der Telegraphen- 
verwaltung vorgenommen werden.

Tiegenhof, den is. Dezember 192s.
Der Landrat.

Nr 3a ------------------
Polizei- Verordnung 

betreffend Dtrrssshiriik und Verkauf von Vvuuutu-etu 
uud Spiritussen

Auf Grund der Zß 137 und 139 des Gesetzes über die allge
meine Landesverwattung vom 30. Juli 1883 iGesetzsamml. Seite 
I95) und der tzZ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiver
waltung vom 11. März ,850 (Gesetzsamml. Seite 265) wird für das 
Gebiet der Freien Stadt Danzig unter Zustimmung des Bezirksaus
schusses folgendes verordnet:

Die Polizeiverordnung über den Ausschank und Verkauf von 
Branntwein U"d Spiritussen vom 27. Oktober 1925 (St. A. S. 525) 
wird aufgehoben.

Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem Taae der Veröffentlichung 
im Staatsanzeiger der Freien Stadt Danzig in Araft.

Danzia, den 7 Dezember 192s.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Rttpe. Dr. Schwartz.
veröffentlicht!
Tiegenhof, den 2f. Dezember 1926.

Der Landrat.
Nr. 3b. ----- ------------

Beschluß.
Der Beginn der Schonzeit für Birk-, Ha,el> und Fasanen-Hennen 

wird auf den 1. Februar ,92? festgesetzt.
Danzig, den n. Dezember 1926.

Der Bezirksausschuß.
gez. Weoer.

veröff'ntlicht!
Tiegenhof, den 17. Dezember 192s.

Der Landrat.

Nr. 3c ------------------

Untersuchungstermine f. Wandergewerbepferde.
Für die Untersuchung der im Wandergewerbe benutzten Pferde 

werden für den Monat Januar ,927 die folgenden Termine festge
setzt:
1. Tresenhof, Montag, den 3. 1. 1927, vormittags 9 Uhr, vor 

der Wohnung des Regierung?- und Veterinär!ats.
2. Sinioiisdorf, Montag, den 10. 1. 1927, mittags 1 Uhr, vor 

dem Bahnhof.
5. Neirteretz, Freitag, den 28. f. 1927, mittags 12^ Uhr, vor 

dein Hotel Deutsches Haus.
Die Ortsbehörden des Areises ersuche ich um ortsübliche Be- 

kanntaabe.
Tiegenhof, den 21. Dezember 1926.

Der Landrat.
Nr. 36. ------------------

viehoerladungen an den Schlachthof in vanziq.
Nach mir zugegangener Mitteilung müssen die aus dem Ge

biet der Freien Stadt Danzig an den Schlachtbot in Danzig geliese» 
t«n Schiachttiere künftig so rechtzeitig angeliefert werden, daß das 
wiegen der Schlachtttere bereits am Montag vormittag vorgenom
men werden kann.

Tiegenhof, den 20. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 4. ------------------
veterinärbezirk M.

Nachdem die Maul- und Klauenseuche im hiesigen Areise bis 
auf Linzel'älle erloschen ist, werden vom ,5. d. Mts. ab die amts- 
tierärztlichen Verrichtungen wieder allein von dem Regierungs- und 
veteiinärrat Dr. Thoms ausgeübt. Die durch den Tierarzt Boek in Neu
reich auftragsweise wahraenommene Vertretung des Regierungs-und 
veteriuärrats ist von diesem Zeitpunkt ab aufgehoben.

Tiegenhof, den 14. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 5. ------------------
Landjägeramt platenhof.

Der Oberlandjäger Goerzen in platenhof ist erkrankt. Seine 
Vertretung für den Bezirk des Landjägeramts platenhof ist dem 
Schupokommando Tiegenhof übertragen.

Tiegenhof, den is. Dezember ,926.
Der Landrat

Nr. S. ------------------
Nachweis von Lehrstellen.

Der Fürforgestelle sind 3 zu besetzrnde Schuhmacherlehrftellen 
namhaft geworden
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Diejenigen Kriegshmte^bliebenen, die die Zuweisung einer Lehr

stelle wünschen, werden gebeten, sich bei der Fürsorgestelle (Land- 
ratsamr) zu melden.

Tiegenhof, den 15. December 1926.
Sürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 

Kriegshinterbliebene.
Nr. 7. ------------------

ViehseuchenpolizeMche Anordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul-und Klauenseuche wird auf Grund 

der FZ 18 ff- des vlebseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsge
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

8
Nachdem unter den Klaueuviehbeständen der Hofbesitzer:

1. Peter Janzen-Brodsack,
2. Albert Schulz-Petersbagur,
z. Heinrich Wiebe-Eichwalde,
H. Wiens-Bärwalde

Maul- uud Klauenseuche ausaebrochen ist. werden Sperrbezirke, die 
aus den Gehöften der vorstehend aufgeführten Besitzer bestehen, ge
bildet.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeMche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 191H (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeMche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.

Zuwiderhandlanaen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß Z Absatz 1 Nr. z des Viehseuchen- 
gesetzes vom 26. Juni 1909 iReichsaesetzblatt Seite 5 19) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jabren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im Übrigen aus Grund des ß 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 20. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 8. ------------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klanenvieh- 

beständen der Hofbesitzer:
1. Stellmachermeister Horn-AltiVeichsel,
2. Elise Fast, Gruudmann-Lri. rNirrrsdsvf,
3. Schrödter, Koslowski, Kroll und Schmiedemeister Steinleger- 

rNedirrr,
Lonrad vollerthun-rNtelenz,

5. Jochem, Hermann Vyck l, Frohwerk und Gustav Bielfeldt- 
Pv-rirseir«»»»,

6. Ludwig Gobert'Schs»rhovst,
7. Jobann Regehr und Hermann Miens-VvL-ke,
8. Fräulein Steiniger-LLl. Ntonter»»,
9. Sylvester Domanski, Hauptlehrer Alborn, Joh. Borchowski und 

Treibrowski-H-reekel,
10. Gustav Rempel, Lorn. Enß, Max Frohwerk und Otto Harder- 

LVerv»»«»»,,
11. Orlowski-rLlLrnLrrrftevbss's,
12. Robert Henning und Lorn. D riedger-V *»»»»«»»»
13. JahwOvLoff,
1^. Frai z Kunz-Lres"ihtrse*i,
15. Witwe Harder-LV^Udovs,
16. Theodor Dyck^povdrir«»»»,
17. Trautmann-ttr,,»zrndsvs

Es werden als freles Gebiet erklärt die Gemeinden Nlt 
RVerehsLL,ttt.rNer»»Odovs, einschl. der in Einlage belesenen wei
det! der Hotbesitzeritt Elise Fast-L45. Merrrsdovf, Uisderrr, Mro- 
lerrz, Pv«rrrKe,r«»r, Setzsrrhovs», VrLsk-, L45 rNo«t<r»r, 
H)rselkell, rV»,v,ra— und AttrrrLrttstevLxvs, sowie die in 
Vv»ri»«r»r und L4»rch»Vsvdev belegenen Gehöfte des Hofbesitzers 
Robert Henning in vvuir«»»r und die übrigen vorstehend unter lfd. 
Nr. 12 bis 17 aufgeführten Besitzungen.

Tiegenhof, den 20. Dezember 1926.

Der Landrat.
Nr. 9. ------------------

Freie Lehrerstellen.
Folgende evangelische Lehrer^ellen sind zu Besetzen:

„Erste Stelle in Zeyersvorderkampen, alleinige Stellen in Horster- 
busch, wiesenthal und voraussichtlich auch in Rottmannsdorf.

Bewerbungen bis zum 25. 1. 27 an den Senat, Schulabteilung 
auf dem Dienstwege".

Tiegenhof, den 22. Dezember 1926.

Der Landrat

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Aenderung des Steuerabzugsverfahrens vom

1. Januar 1927 an
Auf Grund der Verordnungen über Abänderung des 

Einkommensteuergesetzes und über die Erhebung eines Zu
schlages zur Einkommensteuer treten vom Januar (927 
an im öteuerabzugsverfabren folg nde Aenderungen ein, 
die in dem Text der neuen Steuerbücher für l(927 bereits 
voll berücksichtigt sind (s. Deckblait) :
(. Der Steuerabzug ist fortan überhaupt zu Unterlasten, 

wenn die gezahlten Bruttolöhne den Betrag von 
monatlich )(00 Gulden.
wöchentlich 2H Gulden 
täglich H Gulden

und für die Stunde 0,50 Gulden nicht übersteigen.
2. Der Steuersatz beträgt fortan nicht mehr (0 v. H., son

dern ^0,3 v.
3. Zwecks Vereinfachung des Verfahrens und zur Ver

meidung der getrennten Berechn mg von Zuschlag und 
Steuer und der dadurch verursachten Mehrarbeit für 
den Arbeitgeber wird das Abzngsverfahren in folgen
der Weise umgestaltet:

Fortan ist von dein Bruttolohn v o r Berechnung der 
Steuer der (0-fache Betrag der gesetzlichen Ermäßi
gung abzuziehen, von dem verbleibenden steuerpflichti
gen Betrage ein Steuerabzug von (0,3 proz. (einschl. 
des Zuschlages) vorzunehmen und in der bisherigen 
Weise entweder durch Markenverwendung oder durch 
Aeberweilungsverfahren an die S>teu rkasse abzuführen. 

Beispiel für einen ledigen steuerpflichtigen bei 9 G 
Tagelohn:

a) Alte Berechnung r
Tagelohn 9.—G
Steuer (0 Proz. — 0,90 „
ab Ermäßigung 0,40 „
abzuziehender u zu entrichtender Steuer- 
betrag: 0,50 G.

b) Neue Berechnung:
Tagelohn 9,—G
als steuerfrei abzusetzen nach der Tabelle 
im Steuerbuch 3,20 „
bleiben steuerpflichtig: 5,80 G
abzuziehende Steuer u. Zuschlag in Höhe 
von (0,3 pro;. — 0,59.7H„
abgerundet auf: 0,60 „

H. Als ledig im Sinne der neuen Vorschrift sind alle Per
sonen anzusehen, denen ausweislich ihres Steuerbuches 
Ermäßigung für ein weiteres Familienmitglied (Ehefrau, 
Uind) nicht zusteht.

5. Bei dem Steuersatz von (0,3 proz. ergeben sich natur
gemäß recht ungrade Beträge.
Zum Ausgleich ist daher fortan die bisber vorgeschrie- 
vene Abrundung in der Weise abgeändert, daß Beträge 
bis zu 2^2 P fortfallen, über 2^ p nach oben auf 
volle 5 p abgerundet werden (vgl. Z ffer 6).

6. Zwecks Erleich erung der Beregnung des Steuerabzu
ges nach dem Satz von 10,3 v. H ist eine Hilfstabelle 
in der Buchdruckerei A. Schroth, Danzig, Hl. Geistgasse 
83, erhältlich, aus der die Höhe von Steuer und Zu
schlag unter Berücksichtigung der Abrundung nach Zif
fer 5 für die einzelnen steuerpflichtigen Einkommensbe- 
träge zu ersehen ist.

7. Die neuen Bestimmungen finden erstmalig Anwendung 
bei Vergütungen, die für nach dem 3(. Dezember (926 
geleisteten Dienste gezählt werden. Gleichgültig ist, ob 
die Auszahlung der Vergütung vor oder nach dem (. 
Januar (927 erfolgt ist.

8. Bei Wochenlohnempfängern gelten für die Uebergangs- 
zeit folgende Bestimmungen :
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Für die Lohnwochen, in die der 1- Januar 1927 fällt, 
sind, falls die Lohnwoche nicht mit dem 1. Januar 
beginnt, noch die alten Ermäßigungen anzuwenden.

8. Einkommensteuervorauszahlungen.
Au den Einkommensteuervorauszahlungen gemäß 8 I 

des übersandten letzten Steuerbescheides bzw. des inzwischen 
erteilten Abänderungsbescheides über Vorauszahlungen 
1926/27 ist ein Zuschlag von 3 proz. zu errechnen und 
fortan bei den Vierteljahreszahlungen vom 15. 2. 1927 an 
ohne besondere Benachrichtigung mehr zu entrichten. Die 
errechneten Beträge einschließlich Zuschlag sind auf volle 
durch 20 p teilbare Beträge nach unten abzurunden.

Danzig, den 1H Dezember 1926.
Der Leiter des Landessteueramtes.

Besteuerung der Weihnachtsgratifikationen und 
sonstiger einmaliger Einnahmen und Vergütungen

Erhalten Arbeitnehmer neben ihren laufenden Bezü
gen Weihnachtsgratifikationen oder sonstige einmalige 
Einnahmen bezw. Vergütungen, so sind von diesen 10 v. 

h. ohne Berücksichtigung von Ermäßigungen als Steuern 
einzubehalten. In den Fällen, in denen die laufenden Be
züge den Abzug der vollen Ermäßigungen nicht gestatteten, 
kann der nicht angerechnete Teil der Ermäßigungen bei 
der Berechnung des Steuerabzuges von den einmaligen 
Einnahmen entsprechend berücksichtigt werden.

Die für einmalige Einnahmen einbehaltenen Steuerbe
träge sind entweder auf das Arbeitgeberkonto bei der Frei- 
stadtsteuerkasfe zu überweisen oder es sind dafür Steuer
marken zu verwenden.

Zuwiderhandlungen werden gemäß § 87 E. Tt. G. 
bestraft.

Danzig, den H. Dezember 1926.
8Leuer>srrRl I SteKLenamt N.

Rad gesunden.
Am 2. Dezember d. Is. ist auf der Chaussee Traqheim-Kalthof 

ein Rad von einem Spazier- resp. Kastenwagen gefunden.
Der rechtmäßige Ligentümer kann dasselbe hier, gegen Erstattung 

der Unkosten und des Fundgeldes, in Empfang nehmen.
Gr. Lesewitz, den f7. December ;Y26.

Der Amtsvorsteher.

Fe-erkösten 
Federhalter 
in oeischiedenen hübschen Aus
führungen eingetroffen.

Monats- u. Jahres-

Milchbücher
empfiehlt R Pech.

Tierarzt Bargums 
gesetzlich geschütztes 

WehleiniMNlisplllM 
ist nach glänzenden 
AiierksiriiLritsett

Viele«? taussndeV «irsesehe- 
ner L«ritdrVivle u Tievürzte 

das 
rrrivkstrursle NvrsezrsseV- 

urillel bei allen -Harrstieren. 
tteirre rVsschttVAeir!

Neins SvkLltnirsen mehr! 
Niederlage Neuteich 
bei tzerrN Arthur Toews.

Die Zeugnishefte 
für die Schulen des Kreises Gr. Werder 
find fertiggestellt und können fortan von uns bezogen 
werden.

Kreisblattdruckerei
L kvvll L V. Uivbert, Reutvivd.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).




